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Ausschreibung von Bachelorarbeiten 
in der Abteilung Prof. Holoubek 
Zum Abschluss Ihres Bachelorstudiums Wirtschaftsrecht verfassen Studierende eine Bachelo-
rarbeit im Umfang von 8 ECTS-Credits. Dies entspricht circa 200 Arbeitsstunden, also etwa 25 
Vollzeit-Arbeitstagen. Dabei weisen die Studierenden ihre Fähigkeiten nach, selbständig eine 
Themenstellung mithilfe wissenschaftlicher Forschungsmethoden zu bearbeiten. 

Seitens der Abteilung Prof. Holoubek werden im Sommersemester 2026 Bachelorarbeiten un-
ter dem Generalthema „Gewerbliches Berufsrecht“ angeboten: 

 
1. Allgemeine Voraussetzungen zur Ausübung eines Gewerbes § 8 ff GewO 

Diskutieren Sie in dieser Bachelorarbeit mithilfe aktueller Judikatur die allgemeinen Voraus-
setzungen, die für die Ausübung jeglichen Gewerbes vorliegen müssen.  
 

2. Besondere Voraussetzungen zur Ausübung eines Gewerbes § 16 ff GewO 
Wie lassen sich die zusätzlichen Qualifikationen, die für bestimmte Gewerbe zusätzlich zu den 
allgemeinen Voraussetzungen erforderlich sind, systematisieren? Welche Rolle spielt der Be-
fähigungsnachweis?  
 

3. Umfang der Gewerbeberechtigung § 29 ff GewO 
Woraus ergeben sich Inhalt und Umfang der Gewerbeberechtigung? Wie kann in Zweifelsfällen 
der Umfang der Gewerbeberechtigung verbindlich geklärt werden? Wie lassen sich die durch 
die GewO eingeräumten (Neben-)Rechte systematisieren?  

 
4. Verlust der Gewerbeberechtigung § 85 ff GewO 

Unter welchen Umständen endet oder ruht die Gewerbeberechtigung? Wann kommt es zu ei-
nem Ausschluss von der Ausübung eines Gewerbes? Wie lassen sich die entsprechenden Best-
immungen grundrechtlich einordnen? 
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5. Fortbetriebsrechte  

Wo und warum normiert der Gesetzgeber Fortbetriebsrechte? Wer ist Berechtigte:r? Wann 
beginnen und enden Fortbetriebsrechte? Wie sind etwaige Meldepflichten ausgestaltet? 

 
6. Die Ausnahmen vom Anwendungsbereich der GewO §§ 2 bis 4 GewO 

Wie lassen sich die Ausnahmen systematisieren? Was ist der Zweck von Gegenausnahmen 
(auch außerhalb der GewO)? Welche Abgrenzungsfragen stellen sich? Wie können Zweifels-
fälle verbindlich festgestellt werden? 
 

7. Märkte 
Welche Arten von Märkten kennt die GewO? Wie unterscheiden sich diese? Wie sind Märkte 
iSd § 286 GewO verfassungsrechtlich einzuordnen? Welche Rolle spielt die Gemeinde bei Zu-
lassung und Ordnung von Märkten? 

 
8. Der Industriebetrieb 

Welche Besonderheiten bestehen, wenn ein Gewerbe in Form eines Industriebetriebs ausgeübt 
wird? Welche besonderen Verfahrensvorschriften bestehen für Industriebetriebe?   
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Bewerbung und Zuteilung der Themen: 
1. Generelle Voraussetzungen für eine Betreuungszusage sind:  

a. die Absolvierung der Fachprüfung Öffentliches Recht sowie 
b. die Absolvierung der PI „Standards rechtswissenschaftlichen Arbeitens und 

Zitierens“. 
 

2. Die Bewerbung um eine Betreuung zu einem von uns ausgeschriebenen Bachelorar-
beitsthema ist bis Sonntag, den 22.02.2026 vorzunehmen und per E-Mail an Mag. Ma-
ximilian Christall (maximilian.christall@wu.ac.at) zu richten. 

 
3. Die Bewerbung hat neben einem Lebenslauf und Motivationsschreiben (maximal 150 

Wörter) den Erfolgsnachweis (inklusive allfälliger negativer Noten) zu enthalten. Im 
Motivationsschreiben geben Sie bitte außerdem Ihre Präferenz für mindestens zwei der 
angeführten Bachelorarbeitsthemen an und legen darin auch Ihr Interesse an der Bear-
beitung dieser Themen dar. 

 
4. Sofern Ihre Unterlagen den Vorgaben entsprechen und Sie die genannten Voraussetzun-

gen erfüllen, werden Sie bis spätestens 23.02.2026 per E-Mail über die Aufnahme und 
das Ihnen zugeteilte Einzelthema verständigt. 

 
5. Am Montag, den 09.03.2026 findet um 16:00 Uhr für die aufgenommenen Studieren-

den ein verpflichtender Vorbesprechungstermin im Besprechungsraum D3.3.274 (Ge-
bäude D3, 3.Stock) statt. Bitte halten Sie sich den Termin frei! 

 
6. Nach der von der Abteilung erfolgten Betreuungszusage und Vorbesprechung erarbei-

ten Sie selbständig ein Exposé zu Ihrem Bachelorarbeitsthema. Dieses muss eine ge-
naue Themenbeschreibung, die Formulierung der Forschungsfrage(n), eine Grobgliede-
rung der Bachelorarbeit sowie ein vorläufiges Literaturverzeichnis umfassen. 

 
7. Die Besprechung des von Ihnen verfassten Exposés erfolgt im Anschluss gesondert 

mit Ihrem*r Betreuer*in, in dieser wird auch die weitere Vorgangsweise individuell 
vereinbart. Daraufhin beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Bachelorarbeit. 

 
8. Bei Bedarf kann zu einem späteren Zeitpunkt ein zweiter Besprechungstermin verein-

bart werden. 
 

9. Die Abgabe der von Ihnen verfassten Bachelorarbeit hat unter Einhaltung des Leitfa-
dens für Abschlussarbeiten bis spätestens 05.07.2026 zu erfolgen. Gemeinsam mit die-
ser ist auch ein Link mit Scans der von Ihnen verwendeten Literatur abzugeben. 
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